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Vorwort:  
 
KjG und Freizeiten? Das gehört fast untrennbar zusammen. Viele von 
euch sind sicher erfahrene FreizeitorganisatorInnen. Dennoch möchten 
wir euch und eure Arbeit unterstützen und haben die wichtigsten Tipps, 
Internetseiten einfach mal zusammengestellt. Natürlich erheben wir 
dabei nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Wenn ihr also weitere 
Tipps habt oder Empfehlungen, dann teilt sie uns doch bitte mit. Vor 
allem auch, was die Ausleihe an Materialien angeht… 
Denn hier gibt es immer wieder Anfragen von Pfarreien, wo wir dann 
vermitteln könnten. 
 
Viel Erfolg und Spaß bei eurer Arbeit vor Ort 
KjGegrüßt euer AK Kinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und außerdem:  
 
Versicherungsteil: 
Margit Löw 
 
Layout: 
Elisabeth Vieira-Ließ 
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I. Orgapunkte zur Vorbereitung einer Freizeit  
 
 
Wenn ihr das erste Mal eine Freizeit plant, dann solltet ihr folgende Orgapunkte beachten: 
 

�  TeamerInnen 
�  TeilnehmerInnen 
�  Platz-/Hausmietung 
�  Programm 
�  Finanzen 
�  Ausschreibung 
�  Hin- und Rückfahrt der Kinder 
�  LKW oder Bus zum Transport von Materialien 
�  evtl. Zelte 
�  evtl. Tische/Bänke 
�  Materialcheck 
�  Küche, wer? Material? 
�  Versicherung 
�  Werbung (Schulen, Gemeinde, Zeitung, Homepage,…) 
�  Einkauf 
�  Getränke 
�  Regeln und Aufsicht 
�  Nachtreffen 

 
Im Folgenden noch mal ein genauer Zeitplan, was wann zu organisieren ist. 
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II. Zeitplan zum Vorbereiten eines Ferienlagers  
 
 
 
Oktober / November  
 
Zuerst einmal solltet ihr euch selbst einige grundlegende Fragen stellen, um 
herauszubekommen, wie, wo und unter welchen Bedingungen ihr euer Ferienlager 
stattfinden lassen möchtet. 
 
Basics zur Wahl des Lagers: 
·  Soll das Lager in der Nähe, im Inland oder Ausland liegen? 
·  Welche Altersstufe soll angesprochen werden? 
·  Was soll die Umgebung bieten? 
·  Wie teuer darf das Unternehmen in etwa werden? 
·  Wie viele TeilnehmerInnen möchte man mitnehmen? 
·  Wie viele TeamerInnen möchtet ihr mitnehmen? Und welche? 
 
Für den Fall, dass die zu erwartende Nachfrage nach Plätzen größer ist als das Angebot, 
sollte man transparente Kriterien für eine Auswahl entwickeln. Beispielsweise nach 
Reihenfolge der Anmeldungen. 
 
Sind diese Fragen geklärt und ungefähr eingegrenzt,  wo man hinfahren möchte, 
empfehlen sich Datenbanken im Internet, um herauszu bekommen, welches der 
geeignete Zeltplatz oder das geeignete Bildungshaus  ist. Siehe angehängte Liste. 
 

 
 
Dezember / Januar  
 
Finanzplan und Versicherungen: 
Sind die Eckdaten klar, sollte der nächste Schritt die Aufstellung eines Finanzplanes sein. 
Hierbei geht es um die Kosten, die bekannt sind bzw. schnell recherchiert werden können. 
Wie teuer ist z. B. die An- und Abreise mit dem Bus? (Es ist empfehlenswert, diesen Preis 
auch mit den Gruppentarifen der Bahn zu vergleichen!) Was kostet die Unterkunft und wie 
viel Geld wird für die Lebensmittel benötigt? 
 
Weitere Kosten, die im Vorfeld schlechter kalkulier t werden können sind: 
·  Bastelmaterialien  
·  Vor- und Nachbereitungskosten  

evtl. „Erkundungsfahrt“ der TeamerInnen zur Freizeitstätte hinsichtlich Gegebenheiten 
vor Ort 
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Um den TeilnehmerInnen einen möglichst günstigen Be itrag zu ermöglichen, ist es 
wichtig, so viel wie möglich an Zuschüssen zu bekom men. Folgende Zuschussquellen 
sind denkbar: 
·  bdkj Limburg 
·  Kreis 
·  Gemeinde oder Stadt 
·  Kath. Fachstelle oder Jugendkirche 
·  Kirchengemeinde (siehe zu diesen Möglichkeiten angehängte Liste) 
 
Bei den einzelnen Förderstellen sind ggf. Fristen zu beachten. Informiert euch bitte bei den 
zuständigen Stellen über die formalen Voraussetzungen (siehe Internetadressen Anhang 
oder ruft bei der zuständigen Kath. Fachstelle oder auf der Diözesanstelle an). 
 
Ein weiterer Kostenfaktor sind Versicherungen, die abgeschlossen werden sollten, um einen 
Mindestschutz für TeilnehmerInnen und TermerInnen zu gewähren. Hierzu gehören unter 
anderem eine Unfall-, Reiserücktritts-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung (in 
ausreichender Höhe für TeilnehmerInnen und TeamerInnen). Zudem kann es Sinn machen, 
alle eigenen Fahrzeuge und evtl. größere Materialien (z. B. Kanu, Zelt), die eingesetzt 
werden, zu versichern. 
 
Diese Versicherungen sind in erster Linie als Vorschläge gedacht. Sie bieten einen 
grundlegenden Schutz in gängigen Schadensfällen. Das ist jedoch keine Absicherung in 
allen Bereichen. 
Vor jedem Lager muss individuell geprüft werden, welche Risiken abgesichert werden sollen. 
Auch hier kann ein Anruf auf der Diözesanstelle (Margit Löw, Tel: 06431/295329 oder Mail: 
m.loew@bistumlimburg.de) hilfreich sein. 
 
Bevor die Kalkulation des TeilnehmerInnenbeitrags durchgeführt werden kann, muss die 
Frage entschieden werden, wie hoch dieser für die LeiterInnen sein soll. Der nicht durch die 
TeamerInnen gedeckte Kostenanteil muss entsprechend auf die Beiträge für die 
TeilnehmerInnen umgelegt werden. Das kann wie folgt aussehen (das Muster erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit!): 
 
Unterbringung (pro Person) 
+  Transfer (pro Person) 
+  Verpflegung 
+  Material 
+  Versicherung 
+  Vor- und Nachbereitungskosten (Gesamtkosten auf TN umlegen) 
+  Abnutzungspauschale für Material (z. B. Zelten, z. B. 5,00 € pro Person) 
-  Zuschüsse 
=  Summe I 
+  Kosten, die von den LeiterInnen verursacht, aber nicht getragen werden 
 (pro Person auf TN umgelegt) 
=  Summe II 
=  TeilnehmerInnenbeitrag 
 

 
 
Februar / März  
 
Nachdem mehr oder weniger Klarheit herrscht über Örtlichkeiten, Finanzen und 
Versicherungen, stehen nun die Schritte Inhaltliche und pädagogische Planung, Werbung, 
Anmeldung und Durchführung an. Hier ist auf Folgendes Wert zu legen: 
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Inhaltliche Planung: 
Hier solltet ihr euch folgende Fragen stellen: 

�  Soll es ein Oberthema geben für das Lager? (siehe angehängte Liste) 
�  Wozu bietet sich das Gelände an? 
�  Sind Ausflüge von unserem Lagerort möglich? 
�  Welche Stärken haben wir im Team, um sie ins Programm einzubauen (Sportler, 

Kreative Köpfe, …)? 
�  Programm, was möglichst abwechslungsreich ist und für möglichst alle 

TeilnehmerInnen attraktiv ist (beachten: gibt es TeilnehmerInnen mit Handicaps?) 
�  Alternativen für Regentage 

(Ideen für die Gestaltung des Programms: siehe Anhang) 
 
 
Pädagogische Planung: 
Ihr solltet als Team möglichst viel Zeit einplanen, um euch und eure Stärken untereinander 
kennenzulernen. Außerdem solltet ihr euch über folgende Punkte verständigen: 

o Leitungsstil des Teams 
o Was bedeutet dies für praktische Situationen 
o Welche Regeln sind dem Einzelnen und dem Team wichtig? 
o Konsequenzen bei Regelverletzung 
o Partizipation der TeilnehmerInnen (Pflichten und Rechte) 
o Wie reagiert das Team in schwierigen Situationen und auf auffällige 

TeilnehmerInnen? 
 
 
Werbung: 
Um sein Ferienlager bekannt zu machen, bedarf es entsprechender Werbung in der 
Gemeinde oder auch darüber hinaus. Dies kann beispielsweise mit Hilfe eines jugendgerecht 
gestalteten Faltblattes (Flyer) geschehen oder auch über den Pfarrbrief, mit Hilfe des 
Internets oder über die Zeitung. 
 
Zu beachten ist hierbei, dass alle nötigen Informationen mit eingebracht werden, so dass 
idealerweise keine oder wenig Fragen offen bleiben. Altersgruppe, Termin, Ort, Beitrag, 
Anmeldeschluss und evtl. auch inhaltliche Schwerpunkte bilden den Rahmen einer 
Werbebroschüre oder einer Pressemitteilung. 
 
Besonders effektiv ist eine Informationsveranstaltung über das geplante Ferienlager, bei der 
sich das Team schon einmal den möglichen TeilnehmerInnen und deren Eltern vorstellt und 
nähre Details erklärt werden. 
 
Außerdem solltet ihr überlegen, ob ihr als TeamerInnen Sonderurlaub für die Freizeitzeit 
einreichen wollt bei eurem Arbeitgeber. Dieser Antrag läuft über den bdkj Limburg. Mehr 
Infos dazu in den angehänten Seiten. 
 

 
 
Bis Ende Mai  
 
Anmeldung: 
Beim Anmeldebogen geht es neben den üblichen Kontaktdaten der TeilnehmerInnen auch 
um die Absicherung der Veranstalter. Die Eltern des Kindes oder des Jugendlichen sollten 
neben der Teilnahme noch weitere formelle Aspekte bestätigen und/oder Vollmachten 
aussprechen. 
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Folgende Punkte sollten unbedingt geklärt werden: 
 

�  Die TeilnehmerInnen dürfen in Kleingruppen ohne Aufsicht einer/s TeamerIn das 
Lagergelände verlassen 

�  Im Notfall liegt es in der Entscheidung eines Arztes oder einer/s TeamerIn, ob das 
Kind oder der Jugendliche operiert werden darf 

�  Mögliche Krankheiten oder Allergien des Kindes müssen seitens der Eltern den 
TeamerInnen bekannt gegeben werden 

�  Besondere Hinweise zur Einnahme von Medikamenten 
�  Adresse und Telfonnummer, unter der die Eltern während der Freizeit zu erreichen 

sind 
 
Je nach Durchführungsort und inhaltlichem Programm können weitere Erklärungen 
notwendig sein. Dies muss im Einzelfall geprüft werden. 
 

 
 
Juni / Juli  
 
Lagerplan: 
Um den Eltern einen inhaltlichen und organisatorischen Überblick über das Ferienlager zu 
vermitteln, wird ein sogenannter Lagerplan entworfen und versendet. Dieser beinhaltet 
folgende Aspekte: 
·  Programminhalte 
·  Foto des Teams 
·  Abfahrtsort/-zeit 
·  Regelungen zum Taschengeld 
·  Packliste über Dinge, die mitzunehmen sind (pro Person nur eine Tasche) 
·  Liste über Dinge, die zu Hause bleiben (z. B. Game Boy, viel Bargeld) 
·  Hinweis auf mitzubringen Unterlagen wie Impfpass (in Kopie), Chipkarte der 

Krankenasse, Ausweis, evtl. persönliche Medikamente 
·  Adresse des Lagers und Notfallhandynummer 
 

 
 
Juli / August  
 
Nach der aufwändigen Zeit des Planens und der Organisation ist es nun endlich soweit. Das 
Ferienlager beginnt! Ein bis zwei erlebnisreiche Wochen für TeamerInnen und 
TeilnehmerInnen stehen bevor und bringen viel Spaß mit sich. Während dieser Zeit werden 
viele neue Kontakte geknüpft oder bereits bestehende Bekanntschaften intensiviert. Um 
einen runden Abschluss zu gestalten und neu entstandene Freundschaften nicht im Sande 
verlaufen zu lassen, empfiehlt es sich ein Nachtreffen aller Beteiligten, bei dem in aller Ruhe 
und vollen Zügen in Erinnerungen an ein gelungenes Sommerlager geschwelgt werden 
kann. Ein Tipp: die Einladung für das Nachtreffen bereits am Ende des Lagers an alle 
verteilen, dann geht es nicht vergessen. 
 
 
Und wem dies nicht reicht, dem sei gesagt: Der nächste Sommer kommt bestimmt... 
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III. Linktipps zur Vorbereitung  
 
1. Allgemeine Checklisten zur Vorbereitung:  
 
http://www.praxis-jugendarbeit.de/jugendleiter-schulung/freizeit.htm 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/reiseleiterhandbuch.pdf 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/aufgabenliste-freizeitlt.doc 
 
 
2. Unterkünfte  
 
Jugendherbergswerk: 
www.djh.de 
 
Zeltplätze: 
www.jugendzeltplätze.de 
in Hessen: 
www.hmulv.hessen.de/irj/HMULV_Internet?cid=24354d33d4ddbf0886c4b1e091f9ecb0 
 
Selbstversorgerhäuser in Hessen: 
www.hessischer-jugendring.de/infos/allginfo/freizeiten/selbst.de 
 
Vermittlung von Gruppenunterkünften in Deutschland und Europa: 
www.gruppenhausvermittlung.de 
www.gruppenhaus.de 
www.jugend-gaestehaus.de 
www.ferienunterkuenfte.de 
www.gruppenfreizeiten.de 
http://www.zebureisen.com/gruppenhaus/index.php 
 
in Deutschland: 
www.GrukiD.de 
www.online-gruppenreisen.de 
 
Vermittlung von (kompletten) Reisen in Europa 
(Häusern, Busse, Programm, etc.): 
www.cts-reisen.de 
www.ferienwerk-koeln.de 
www.ferienwerk.de 
www.grether-reisen.de 
www.stadtlandfluss.de 
 
 
Buchung von Schiffen: 
www.grether-reisen.de 
http://www.zebureisen.com/schiffsreisenfuergruppen/segelschiffe.php 
www.zeilvaart.com 
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Verleih von Zeltlager-Zubehör in KjG-Reihen:  
Pfarrei:   St.Peter & Paul Hofheim 
Kontaktperson:  Felix Wolber, Tel: 01784338017, Mail: felix.wolber@gmx.de 
Was:    Gruppen- und Betreuerzelte, sowie Großraum- und Küchenzelt. 

Komplette Küchenausstattung, Spiele-Koffer & Tischgarnituren 
Preis:    Auf Anfrage 
 
 
3. Programm  
 
Allgemeines zur Freizeitplanung: 
http://www.praxis-jugendarbeit.de/jugendleiter-schulung/freizeit.htm 
http://jungschar.untermais.net/spiele/lager/ 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/reiseleiterhandbuch.pdf 
 
Religiöse Impulse: 
http://www.praxis-jugendarbeit.de/andachten-themen-sammlung.html 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/reiseleiterhandbuch.pdf 
 
Programm für Freizeiten: 
www.praxis-jugendarbeit.de 
 
Spiele: 
http://www.gruppenspiele-hits.de/ 
http://www.spieledatenbank.de/ 
http://www.felsenkirche-oberstein.de/spielekartei/ 
http://jungschar.untermais.net/spiele/runde.htm 
http://www.karl-leisner-jugend.de/Spiele.htm 
 
 
Ausleihe von Großgruppenspielen: 
 
Jugendkirche Jona, Frankfurt: 
http://www.jugendkirche-
frankfurt.bistumlimburg.de/index.php?_10=47d7e041x20e8fe19.pdf&_0=16&sid=07b56a60eac4c8be1
c5bf45dc7558e6e 
Jugendkirche Kana, Wiesbaden: 
http://jugendkirche-
wiesbaden.bistumlimburg.de/index.php?_1=117863&_7=m_117859&_0=14&sid=cb296b14da890509
9b79a226d99bb836 
Jugendkirche Cross Over, Limburg: 
http://jugendkirche-
limburg.bistumlimburg.de/index.php?_1=100704&_7=m_120051&_0=14&sid=a02cf5aed63df4235fd98
e96bd8d4d32 
Kath. Fachstelle Taunus, Oberursel: 
http://www.kfj-
taunus.bistumlimburg.de/index.php?text=118080&search=&_1=118090&_7=m_118091&_0=14&sid=c
d4f952d43cb9983b9b8b35f5d0441e3 
Kath. Fachstelle Westerwald-Rheinlahn, Montabaur: 
http://www.kfj-ww-
rl.bistumlimburg.de/index.php?_1=125065&_7=m_125044&_0=14&sid=38b38678d77aaed50b4518c5
5648a640 
Evangelische Jugend Frankfurt, Play-Spieleverleih: 
http://www.play-spieleverleih.de/ 
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Mögliche Themen für Freizeiten: 
http://www.elefantastisch.de/zeltlager.htm 
 
Hier eine kleine Auswahl an möglichen Themen: 
Hexenfest  
Marsupliami-Lager  
Höhlenmenschen... 
Herr der Ringe  
Formel 1  
Bayern (Schuhplattler, Bierkrug-Wetthochhalten, diese Tischtuchteile......)  
Casino (Pferderennen, Roullette, mit Gummibärchen oder Bonbons als Einsatz!)  
Karibik  
griechische Mythologie (Götter, Zeus, entsprechende Gruppenspiele)  
Schlümpfe 
Siedlercamp (sich so ähnlich wie euer Wild West)  
Ritterlager  
Römerlager (mit entsprechender Verkleidung)  
Wikinger  
Detektive (sie hatten sogar die Spurensicherung der Polizei dort)  
Ferner Osten 
Mittelalter 
Räuber  
Afrika/Amerika/Asien oder einfach gleich Weltreise  
Tausend und eine Nacht (am Abend in der Runde kann man dann gleich draus vorlesen)  
Zirkusleben  
Unterwasserwelt  
Hollywood find ich gar nicht so schlecht=> da kann man ja auch Amerika mit reinspielen 
lassen, Burger Bar  
Comic (z.B. Schlümpfe)  
Adel verpflichtet  
Sportcamp  
Konferenz der Tiere  
 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Reisen  (Partizipation): 
www.kinderpolitik.de 
 
 
4. Kochen  
 
Mengenangaben:  
http://wiki.einmal-im-ferienlager.de/index.php/Mengenangaben 
 
Rezepte:  
http://wiki.einmal-im-ferienlager.de/index.php/Rezepte 
 
Gesunde Ernährung: 
www.gesund.bundesjugendhessen.de 
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5. Recht, Versicherungen  
 
Infos vom Jugendhaus Düsseldorf: 
http://www.jhdversicherungen.de/ 
www.aufsichtspflicht.de und www.rechtsfragen.com 
 
Checklisten für die Freizeiten zum Thema Unfall, Fr eizeittagebuch, etc.: 
http://www.jhdversicherungen.de/start_ferienvers.html 
 
Unfallprotokoll: 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/unfallprotokoll.doc 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/unfallvokabular.doc 
 
Thema Kindesschutzgefährdung: 
Broschüre Kinder schützen bestellbar unter: http://www.thema-jugend.de/aktuell.php3 
 
Erste Hilfe: 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/erste-hilfe.doc 
 
 
 
6. Sonderurlaub und Zuschüsse  
 
Antrag auf Sonderurlaub für TeamerInnen: 
www.jugend-arbeit.net (unter Service-> Zuschüsse-> Sonderurlaub) 
 
Für eure KjG-Freizeiten könnt ihr Gelder beim bdkj Limburg beantragen: 
www.jugend-arbeit.net (unter: Service �  Finanzen �  Sportwettmittel oder auch 
Diözesanjugendplan -� Downloads) 

a) für die Anschaffung von Zelten 
b) für MitarbeiterInnen 
c) für die Kinder 

 
Zuschüsse im Bezirk Frankfurt: 
http://www.jugendkirche-
frankfurt.bistumlimburg.de/index.php?_10=47c7f72dx39845352.pdf&_0=16&sid=d5b7549d6b5507c10
ae9947c5451063b 
 
Zuschüsse im Bezirk Main-Taunus: 
http://www.kjr-mtk.de/scripts/download.php 
 
Zuschüsse für die Stadt Bezirk Wiesbaden: 
www.sjr-wiesbaden.de 
 
Rheingau-Taunus-Kreis: 
Anfrage bei der Jugendkirche Wiesbaden, Frau Rösner: 
Tel: 0611/950060-0 oder Mail: info@jugendkirche-wiesbaden.de 
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Landkreis Limburg-Weilburg: 
Ansprechperson: Frau Brahm, Tel: 06431/296-380 
E-mail: J.Brahm@limburg-weilburg.de 

 
 
 
7. Reflexion und Abrechnung der Freizeit  
 
Reflexion der TeilnehmerInnen: 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/fragebogen-tn.doc 
 
Finanzen: 
http://www.bag-katholisches-jugendreisen.de/fileadmin/dokumente/kassenabrechnung.xls 
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IV. Büchertipps:  
 

Diese Bücher können auf der KjG-Diözesanstelle ausg eliehen werden: 

 

o M. Drabner u.a.: Handbuch für Freizeitleiterinnen und Freizeitleiter. Verlag Haus 

Altenberg, Düsseldorf 2002. 

 

o H. Becker: Spielend unterwegs. Spiele für Freizeiten. Verlag Haus Altenberg, 

Düsseldorf 2003. 

 

o M. Fuß: Auffällige Teilnehmer in Ferienfreizeiten und Internationalen Begegnungen. 

Verlag Haus Altenberg, Düsseldorf 2004. 

 

o W. Baireuther: Lagerküche. Kochen für Gruppen ab 10 Personen. Verlag Lagerküche 

Welzheim. 

 

 

... und jede Menge Spielebücher 
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V. Anhang  
 

 
1. Mögliche Regeln  
 
·  Viel Spaß am Zeltlager haben 

·  Nicht am bzw. im Feuer oder in der Glut spielen 

·  Nicht mit geöffnetem Taschenmesser rumlaufen 

·  Zum Schnitzen bitte an einen ruhigen Platz setzen 

·  Von der Person weg schnitzen 

·  Persönliche Gegenstände und Spielsachen nicht auf dem Platz liegen lassen 

·  Spielsachen der KjG wieder ordentlich wegräumen 

·  Bitte die Toilette benutzen und nicht in den Wald machen 

·  Der Müll gehört in die Mülltonnen 

·  Nicht alleine den Zeltplatz verlassen, immer mindestens zu dritt gehen 

·  Wenn ihr außerhalb des Zeltplatzes was machten wollt, sagt einem Gruppenleiter 

Bescheid 

·  Nach der Abendrunde ist in den Zelten Ruhe 

·  Nachts ist die Taschenlampe aus, außer in Notfällen 

·  Sobald ein Gruppenleiter die Hand hebt, hält jeder den Mund und hebt ebenfalls die 

Hand bis alle ruhig sind. 

·  Sobald ein „gong“ zu hören ist, sammeln sich alle am Küchenzelt 

·  Hände waschen vor den Mahlzeiten nicht vergessen 

·  Das Geschirr nach dem Essen abwaschen und wieder in die Taschen im Zelt verstauen 

·  Das Banner in der Nacht bewachen und nicht klauen lassen 
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2. Möglicher Programmablauf  
 
für ein 5-tägiges Zeltlager, Thema „Ritter“ 
 
 
Tag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 
Frühstück  Müsli, Frosties, 

etc., Brot, 
Nutella, ... 

Müsli, Frosties, 
etc., Brot, 
Nutelle, ... 

Müsli, Frosties, 
etc., Kuchen, 
Brötchen, 
Nutella, ... 

Müsli, Frosties, etc., Rosinenbrot, 
Brot, Nutella 

Vormittag  Platzaufbau: 
Bannermast, 
Schaukeln,... "Clan 
richtet sich ein" 
(Wappen, Namen, 
Lied...) 

Clan-Burg 
bauen 

diverse 
Bastelaktivitäten 
Lückenfüller- 
Spiele 

Abbau 

Mittagessen  belegte Brote, 
Paprikastreifen 

belegte Brote, 
Salatgurke 

belegte Brote, 
Karotten 

Suppe oder Reste 

Nachmittag Zeltaufbau Platzaufbau 
"Clan richtet sich 
ein" 
evtl. 
Lückenfüllerspiele 

Beschuss der 
Burgen  
Geländespiel 

Ritter-Spiele  

Abendessen  Selbstverpflegung- 
Grillen 

Spießbraten oder 
Geschnetzeltes, 
Nudelsalat 

Gemüsepfanne mit 
Reis 

Würstchen - 
Nudeleintopf 

 

Abend Abendrunde 
(Geschichte) 

Abendrunde: ... 
Nachtgelände- 
spiel 

Abendrunde: ... Abendrunde: ...  
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3. Infos zum Versicherungsschutz für den KjG DV Lim burg  

 
Versicherungsschutz für Mitglieder der KJG im Diöze sanverband Limburg beim 
Jugendhaus Düsseldorf e.V. (Abt. Versicherungen), 
www.jugendhaus-duesseldorf.de 
 
 

 
 
 
Allgemein:  
 
 
a) Wer ist versichert?  

·  Personen, die ihren KJG-Mitgliedsbeitrag bezahlt haben (der Mitgliedsbeitrag beinhaltet für 
KJG-Mitglieder im DV Limburg eine Unfall-, Haftpflicht- und Rechtsschutzversicherung), für 
Keycardbesitzer (Unfall u. Haftpflichtversicherungsschutz), und einen gültigen 
Mitgliedsausweis oder eine Keycard der KjG Limburg besitzen. Der Versicherungsschutz 
besteht allerdings nur subsidär, d.h. eine anderweitig bestehende Haftpflicht-Versicherung 
ist grundsätzlich vorleistungspflichtig.  

 
 
b) Wie hoch ist der mit dem Mitgliedsbeitrag weitergel eitete „Anteil für Versicherung“?  

·  Der Anteil beträgt jährlich 0,60 € je KJG-Mitglied im DV Limburg (Versicherungsgruppe 1, 
Keycardbesitzer der Versicherungsgruppe 2). Den kompletten Leistungsüberblick und die 
entsprechenden Versicherungsbedingungen finden Sie auf der Internetseite 
www.jugendhaus-duesseldorf.de unter Versicherungen für Mitglieder der Verbände des 
Bundes der Kath. Jugend (BDKJ) „Gruppenreisen – Mitglieder BDKJ - .“ 

 
 
c) Wie lange besteht der Versicherungsschutz? 

·  Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Erwerb eines gültigen Mitgliedsausweises und 
besteht für die gesamte Zeit der Mitgliedschaft. 

 
 
d) Was ist versichert?  

·  Der Besuch und die Teilnahme an allen Gemeinschaftsveranstaltungen und 
Zusammenkünften des Verbandes (KJG und BDKJ). 

·  Der direkte, ununterbrochene Weg zu und von diesen Veranstaltungen und 
Zusammenkünften (keine Kfz-Haftpflicht). 

·  Die Ausübung und Wahrnehmung eines Leitungsamtes. 
·  Auslandsschäden (in Abänderung von §4 I 3 AHB) nur beim kleinen Grenzverkehr 

(Fahrten innerhalb der Zollgrenzbezirke, die nicht länger als 48 Stunden dauern) in an die 
BRD angrenzenden Staaten. Auslandsreisen sind zusätzlich zu versichern. 

 

Kurze Information über den Versicherungsumfang in d er BRD, 
Auslandsaufenthalte sind zusätzlich zu versichern. 

Schadensmeldungen können über das Internet herunter  geladen oder bei der 
Diözesanstelle angefordert werden und sind grundsät zlich auch über die 

Diözesanstelle zu verschicken. 
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e) Was ist durch die Versicherung nicht versichert ? 
·  Die Ausübung des organisierten Leistungssports (+ Motorsportarten, Skilaufen, 

hochalpines Bergsteigen, Surfen, Drachenfliegen, Judo, Jiu-Jitsu) ->Zusatzversicherung 
möglich! 

·  Die Teilnahme an Auslandsfahrten (Ausnahme: -siehe d)-) ->Zusatzversicherung möglich 
(„Ferienversicherung“-Kompaktprogramm: Kranken-, Unfall-, Haftpflicht- u. 
Rechtsschutzversicherung) 

·  Die Unterbrechung des direkten Weges von und zu Veranstaltungen durch sog. 
eigenwirtschaftliche Maßnahmen (z.B. Einkauf, Verwandtenbesuch, Besuch von Kneipen, 
aber auch gefahrvolle Abkürzungen) 

·  Private Unternehmungen, die nicht als Gemeinschaftsveranstaltungen gekennzeichnet 
sind 

·  Berufliche und berufsähnliche Tätigkeiten der Mitglieder und Aufsichtspersonen. 
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Die Versicherungen im Einzelnen:  
 
Unfallversicherung  
 
 
a) Was ist ein Unfall? 

·  Unfall erfolgt durch ein plötzlich von außen auf den Körper einwirkendes, unfreiwilliges 
Ereignis, das Gesundheitsschäden (auch Verrenkungen, Zerrungen u. Verreißungen) 
hervorruft. 

·  Über den Umfang der sonst üblichen Unfallversicherungsbedingungen (AUB) sind 
Körperschäden und Todesfälle beim Baden und Schwimmen eingeschlossen. 

 
b) Was zählt nicht als Unfall und ist demnach nicht ve rsichert ? 

·  Erkrankungen durch Infektion oder Vergiftung (Insektenstiche), 
·  Erkrankungen durch Temperatur- u. Witterungseinflüsse, 
·  Unfälle infolge von Schlag-, Krampf-, Ohnmachts- u. Schwindelanfällen, 
·  Unfälle infolge von Geistes- und Bewußtseinsstörungen (auch durch Alkohol oder andere 

Drogen), 
·  Unfälle, soweit durch sie Bauch- oder Unterleibsbrüche irgendwelcher Art, Wasserbrüche, 

Unterschenkelgeschwüre, Krampfadern, Darmverschlingungen, Entzündungen des 
Blinddarms oder seiner Anhänger herbeigeführt oder verschlimmert worden sind, 

·  Brillen, Kontaktschalen, Zahnersatz, Zahnklammern, Prothesen und Einlagen sind 
körperliche Hilfsmittel und gegen Verlust oder Beschädigung nicht versichert (medizinisch 
verordnete Brillen u. Zahnersatz: -siehe d). 

 
c) Was zahlt die Versicherung bei Unfallfolgen?  

·  für den Todesfall bis zu 7.500,00 €), 
·  für den Invaliditätsfall bis zu 50.000,00 €, 
·  Unfall-Krankenhaustagegeld einschließlich Genesungsgeld 5,00 € pro Tag, 

 
d) Leistungen die nur subsidiär zur Verfügung stehen, d.h. nur dann und insoweit in Anspruch 

genommen werden können, als gesetzliche oder private Krankenversicherungen nicht 
vorleistunspflichtig sind: 
·  nachgewiesene Kosten der Heilbehandlung: bis zu 1.100,00 €, 
·  Zusatzleistungen bei Unfallfolgen: 

-  Bei Unfällen außerhalb des Heimatortes (Wochenend-, Wander-, Ferienfahrten, 
Wallfahrten etc.) jedoch innerhalb der BRD stehen außerdem noch folgende Leistungen 
zur Verfügung: 
1. Überführungskosten 3.000,00 € 
2. Bergungskosten 10.000,00 € (subsidär) 
3. kosmetische Operationen 12.000,00 € 
4. Kurkostenbeihilfe 

 
e) Was ist im Schadensfall zu tun? 

·  Schadensfälle sollen unverzüglich innerhalb 6 Tagen (Todesfälle telegrafisch oder 
telefonisch innerhalb 24 Std.) gemeldet werden, zum weiterleiten an die KJG-
Diözesanstelle, Tel.: 06431/295-329 od. -359. Oder eine vollständig ausgefüllten 
Schadensanzeige an das Jugendhaus Düsseldorf e.V. Abt. Versicherung, Carl-Mosters-
Platz 1, 40477 Düsseldorf, Telefon: 02 11/46 93-142, Fax: 02 11/46 93-112. 

·  Schadensmeldungen sind zu finden im Internet: www.jugendhaus-duesseldorf.de oder 
zusenden lassen, bzw. gleich mitnehmen. 
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Haftpflichtversicherung  
 
 
a) Welche allgemeine Regelung gilt?  

·  Besteht Haftpflichtversicherungschutz durch eine andere Versicherung - auch Privat-
Haftpflicht - so geht diese vor. 

 
b) Wie hoch ist die Versicherungsleistung im Schadensf all? 

·  Für die einzelne Person je Schadensereignis: bis zu 2.500.000,00 €. 
·  Für Vermögensschäden je Verstoß: bis zu 30.000,00 €. 

 
c) Was ist durch die Haftpflichtversicherung versicher t? 

·  Das Grundprinzip einer Haftpflicht lautet: „Haftung nur bei nachgewiesenem Verschulden; 
ohne Verschulden auch keine Haftung“. Das heißt „Wer Schäden verursacht, muss dafür 
haften“. 

·  Durch die Haftpflichtversicherung sind berechtigte Ansprüche, die von dritten Personen an 
die Versicherten, an die Gruppe, an die Aufsichtspersonen oder den Verband im Rahmen 
der gesetzlichen Haftung privatrechtlichen Inhalts gestellt werden, versichert. Als dritte 
Personen gelten nicht Gruppenmitglieder, Eltern, Geschwister, Verwandte etc. 

·  Für Sachscäden gilt eine Selbstbeteiligung von 40,00 €. 
 
d) Worauf erstreckt sich der Haftpflichtversicherungss chutz?  

·  Auf die persönliche gesetzliche Haftpflicht der versicherten Personen (die ihrer laufenden 
Beitragspflicht nachgekommen sind und einen gültigen Mitgliedsausweis haben). 

·  Auf den Besuch und Teilnahme an allen Veranstaltungen und Zusammenkünften des 
Verbandes. 

·  Auf das Risiko der Aufsichtspflicht nach §832 BGB, während der Aufsicht über Kinder und 
Jugendliche bei berechtigten Ansprüchen Dritter gegenüber den Kindern u. Jugendlichen 
und deren gesetzlichen Vertreter. 

 
e) Was ist bei Schadenseintritt zu tun?  

·  Schadensfälle sollen unverzüglich innerhalb 6 Tagen (Todesfälle telegrafisch oder 
telefonisch innerhalb 24 Std.) bei der KJG-Diözesanstelle gemeldet werden. 

 Bei Haftpflichtschäden sind auf jeden Fall der Name und Anschrift der Gruppe, der 
Schadentag und die Anschrift des geschädigten Anspruchstellers anzugeben (der Meldung 
ist der gültige Mitgliedsausweis beizufügen). 

·  Damit die Versicherungs-Gesellschaft begründetet Schadensersatzansprüche prüfen 
kann, ist es erforderlich, dass über den Schadenshergang eine schriftliche Notiz 
angefertigt wird. 

·  Außerdem verlangt die Versicherungs-Gesellschaft für die Übernahme einer begründeten 
Schadensersatzpflicht den Nachweis (Kaufbeleg, Reparaturkostenrechnung, 
Kostenvoranschlag etc.) über die Höhe des gestellten Schadensersatzanspruches. 

·  Sind Haftpflichtansprüche zu erwarten, dann ist innerhalb von 8 Tagen die 
Schadenmeldung vorzunehmen, evtl. schon vorliegende Protokolle, Ersatzansprüche u.ä. 
sind beizufügen. 
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f) Was ist durch die Haftpflichtversicherung nicht  versichert?  
·  Ausgeschlossen bleiben Ersatzansprüche aller Versicherten, die den Schaden vorsätzlich 

oder mutwillig herbeigeführt haben. 
·  Schäden und Verlust an Sachen, die der Versicherte, der Leiter, die Aufsichtsperson, die 

Gruppe geliehen, gemietet, gepachtet, zur Verfügung gestellt oder zur Zeit des 
Schadenseintritts in Benutzung hatte �  Zusatzversicherung möglich. 

·  Schäden, die durch das Halten, Verwenden oder Lenken von zulassungs- und 
versicherungspflichtigen Kraftfahrzeugen, von Luftfahrzeugen, Wasserfahrzeugen 
entstehen. 

·  Schäden, die aus dem Errichten und der Verwendung von Tribünen und Großzelten 
entstehen. 

·  Verlorene, entwendete, vermisste Gegenstände oder Schäden durch Diebstahl werden 
von der Haftpflichtversicherung nicht ersetzt. 

·  Ansprüche des Verbandes gegenüber Mitversicherten - z.B. bei Glasbruch, 
Sachbeschädigungen in Gruppen-, Trainings-, Übungs-, Aufenthaltsräumen etc. - bleiben 
ausgeschlossen. 

 
 
 
 
 
Rechtsschutzversicherung  
 
 
* Wofür sorgt die Rechtsschutzversicherung?  

Sie sorgt nach Eintritt eines Versicherungsfalles für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen 
des versicherten Mitgliedes, soweit dies notwendig ist, und trägt die hierdurch entstehenden 
Kosten für Rechtsanwälte, Zeugen, Gutachten, Sachverständige, Gerichte etc. Die Wahl des 
Rechtsanwaltes ist frei. 
 
Rechtschutzversicherung erstreckt sich nur auf Versicherungsgruppe 1, also keine 
Keycardmitglieder. 
 

* Ausschlüsse!: 
Ausgeschlossen aus der Rechtsschutzversicherung sind Schadenereignisse, die mit dem 
Halten, Lenken, Mieten, Führen, Hantieren mit und an Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeugen 
jeder Art im Zusammenhang stehen.  
 
 

 
 
 

Stand: April 2008 


